
Steuerpflichtiger

Wert des Erbteils StKl: I StKl: II StKl: III

Ehegatten und Lebenspartner 500.000 €  bis 75.000 €  7% 15% 30%

Kinder und Stiefkinder 400.000 €  bis 300.000 €  11% 20% 30%

Enkel, deren Eltern verstorben sind 400.000 €  bis 600.000 €  15% 25% 30%

Enkel, deren Eltern leben 200.000 €  bis 6.000.000 €  19% 30% 30%

Urenkel 100.000 €  bis 13.000.000 €  23% 35% 50%

Eltern und Großeltern | Erbschaft 100.000 €  bis 26.000.000 €  27% 40% 50%

Eltern und Großeltern | Schenkung 20.000 €  über 26.000.000 €  30% 43% 50%

Geschwister, Nichten, Neffen, 20.000 €  

Schwiegerkinder, Schwiegereltern 20.000 €  

Stiefeltern, geschiedene Partner 20.000 €  

Übrige Erben 20.000 €  III
Keine Haftung für unvollständige, fehlende oder fehlerhafte Angaben.

           Stand: März 2021
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Keine Haftung für unvollständige, fehlende oder fehlerhafte Angaben.
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